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Förderrichtlinien für die Beantragung von Zuschüssen 

für eine satzungsgemäße Veranstaltung (V)  

Mit den Zuschüssen darf kein Gewinn erwirtschaftet werden! (ggf. muss der Teilnahmebei-

trag reduziert werden)  

Ort   Die Durchführung der Maßnahme ist sowohl im Inland als auch im Ausland 

möglich. 

Dauer  Max. 1 Tag  

Fristen  Anträge müssen mindestens 6 Wochen vor Beginn der Veranstaltung beim 

BDKJ Stadtverband Essen - Trägerwerk e.V. vorliegen (Ausnahmen sind vor-

her telefonisch abzuklären). Der letzte Termin der Antragstellung ist der 

15.10. jeden Jahres.  

Nachweise müssen spätestens 6 Wochen nach Ende der Veranstaltung unauf-

gefordert eingereicht sein, sonst wird die Maßnahme nicht bezuschusst (Aus-

nahmen sind vorher telefonisch abzuklären).   

Zuschussberechtigt sind 

 Personen aus Mitgliedsverbänden des BDKJ Stadtverband Essen

 Personen aus anerkannten Jugendorganisationen

 Personen aus Kinder- und Jugendgruppierungen in katholischer Trägerschaft

 nur Essener Personen aus oben genannten Gruppierungen bis 27 Jahre (Woh-

nort lt. Nachweis)

Anforderungen an die Betreuung/ Antragssteller*in 

 Die Anforderungen ergeben sich aus dem KJFP.

 Der/Die Antragsteller*in muss über 18 Jahre alt sein und die JULEICA besitzen 
oder Sozialpädagoge sein, Ausnahmen gibt es nicht!

Abrechnungsfähig sind 

 Lebensmittel und Getränke

 Materialien

Nicht abrechnungsfähig sind 

 Pfand (bitte Nebenrechnung erstellen)

 Alkohol und Tabak/Zigaretten dürfen nicht auf den eingereichten Belegen auf-

tauchen (Achtung: Einkäufe trennen!). Falls Alkohol oder Tabak/Zigaretten

auf Belegen zu finden sind, werden diese vollständig (inkl. der anderen Pro-

dukte auf dem Beleg) aus der zuschussfähigen Summe herausgerechnet.
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Verfahren  

1. Der Antrag muss vollständig am PC ausgefüllt und per Post oder E-Mail einge-

reicht werden. Dabei muss dem Antrag eine Kopie der JULEICA des/der An-

tragstellers*in beigefügt werden. 

2. Ihr erhaltet von uns per Post oder E-Mail eine vorläufige Bewilligung. 

3. Nach Durchführung der Maßnahme muss der am PC vollständig ausgefüllte 

Nachweis mit Originalunterschriften per Post eingereicht werden.  

Dazu zählen: 

 Teilnehmer*innenliste  

 Belege nach Sachgruppen sortiert und in der Tabelle aufgelistet  

 Verpflegung 

 Material 

4. Ihr erhaltet von uns das Bewilligungsschreiben per Post oder E-Mail. 

5. Der Zuschuss wird an das im Antrag angegebene Konto ausgezahlt. 

Hinweise 

 Originale werden beim Zuschussgeber 10 Jahre aus steuerlichen Gründen auf-

bewahrt.   

 Sollte es notwendig sein, dass Ihr die Originale bei anderen Zuschussgebern 

einreichen müsst, so bekommen wir von Euch alle Belege gut lesbar kopiert. 

Auf die Kopien macht Ihr bitte den Vermerk „Originale liegen bei XY vor“. 

Der/Die Antragsteller*in muss Sorge tragen, dass diese 10 Jahre lang aufbe-

wahrt und zu Prüfungszwecken ggfs. herbeigeschafft werden können.  

 Belege, die nicht lesbar sind, werden zurückgeschickt. (Thermopapierbelege 

sind zu kopieren. Das Original ist mittels Tesafilm darüber auf der Kopie zu 

befestigen!)  

 Kassenzettel, die länger als eine A4-Seite sind, werden zunächst komplett ko-

piert, dann am oberen Rand auf die Kopie geheftet, der untere Teil gefaltet 

und ggfs. mit einer Büroklammer zusammengehalten. Die Positionen müssen 

einsehbar bleiben!  

 Rechnungen (mit Zahlungsvermerk) werden akzeptiert.  

 Buchungsbelege und Bestellbestätigungen werden nicht akzeptiert.  

 Verbrauchsmaterial wird anerkannt.  

 

 Förderhöhe  

 90% der Gesamtausgaben, höchstens jedoch 150 € 


